
Bebauungsplan W 43 – Ottostraße, Bahnhofstraße 
 

Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen 
aus der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Landratsamt Ostallgäu 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Marktoberdorf, 27.06.05 
 
 
Lärmschutz 
 
Immissionssituation 
 
Die Planung wirft eine Reihe von schalltechnischen Problemen auf, die auf der Grundlage 
des Gutachtens der Fa. hoock farny ingenieure vom 17.05.2005 bewältigt werden sollen. 
Entsprechende Maßnahmen sind als textliche Festsetzungen in die Satzung sowie in die 
Planzeichnung des Bebauungsplanentwurfes aufgenommen worden. In dem Lärmschutz-
gutachten wird auf die prognostizierten Verkehrsbelastungen des Verkehrsplanungsbüros 
Kölz zurückgegriffen. Im wesentlichen kommt das Gutachten zu folgenden Ergebnissen: 
 
Im Stadium der Zwischenstufe (PF 1) wird die Luitpoldstraße zu Lasten der Otto- und Glück-
straße entlastet, wobei die Verkehrslärmsituation für die östliche Von-Freyberg-Straße und 
für die Bahnhofstraße in etwa gleich bleibt. In der Ottostraße und der Glückstraße werden 
die Verkehrszahlen verdoppelt, was einer Steigerung der Lärmpegel um etwa 3 dB(A) ent-
spricht. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden beidseitig der Ottostraße um 3 
dB(A) überschritten, worauf mit entsprechenden Schallschutzmaßnahmen reagiert wurde. 
 
In der Endausbaustufe (PF 4) wird die Luitpoldstraße weiter entlastet. Ebenso erfährt der 
östliche Teil der Von-Freyberg-Straße eine drastische Entlastung, die aber zu Lasten der 
Bahnhofstraße und der neuen Verlängerung der Ottostraße zur Bahnhofstraße geht. In der 
Bahnhofstraße werden die Lärmpegel dann um 5 dB(A) angehoben und liegen um 5 bis 6 
dB(A) über den Werten, die eine Lärmsanierung erfordern und gleichzeitig den Beginn des 
gesundheitsgefährdenden Bereichs und die Grenze der enteignungsrechtlichen Zumutbar-
keitsschwelle darstellen (siehe 3.1 letzter Absatz im Gutachten). Die „Lärmsanierungswerte“ 
werden auch in der neuen Verlängerung der Ottostraße überschritten. 
 
Vorgeschlagene Maßnahmen/Konsequenzen 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird auf die Lärmsituation mit verschiedenen 
Maßnahmen reagiert. Für die neue Bebauung nördlich der Ottostraße wird zum Schutz des 
Erdgeschoßes eine 2 m hohe Lärmschutzwand eingeplant. Die Obergeschoße sollen durch 
passive Lärmschutzmaßnahmen, wie Grundrissorientierung, Schallschutzfenster und Schall-
dämmlüfter geschützt werden. Die passiven Maßnahmen sollen auch für die bestehende 
Bebauung südlich der Ottostraße bzw. westlich der verlängerten Ottostraße gelten. Die pas-
siven Schallschutzmaßnahmen sollen gemäß 24. BImSchV dimensioniert werden. Für die 
Bebauung südlich der Bahnhofstraße wurden mangels eines „baulichen Eingriffs“ keine 
Schallschutzmaßnahmen ergriffen. 
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Beurteilung durch die untere Immissionsschutzbehörde 
 
Mit den Ausführungen und Berechnungen des Schallschutzgutachtens der Fa. hoock farny 
ingenieure vom 17.05.2005 einschließlich der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen be-
steht weitgehend Einverständnis was die Immissionssituation innerhalb des Planungsge-
bietes betrifft. Die 16. BImSchV ist allerdings nicht an Planungsgrenzen gebunden. Das be-
deutet, dass auch Immissionsorte, die außerhalb des Planungsgebietes liegen und an denen 
die Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden, Anspruch auf Schallschutz haben. 
Es sollte deshalb noch geprüft werden, ob Immissionsorte außerhalb des Planungsgebietes, 
insbesondere nordwestlich der Ottostraße/Glückstraße, Schallschutz beanspruchen können. 
Dies geht aus dem Gutachten nicht eindeutig hervor. 
 
Als äußert problematisch stellt sich die Situation beidseitig der Bahnhofstraße dar. Im End-
ausbau (PF 4) treten dort Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von tagsüber 77 dB(A) 
und nachts 68 dB(A) auf. Die Beurteilungspegel werden im Vergleich zum Bestand um 5 
dB(A) angehoben. Die Beurteilungspegel liegen um 13 bis 14 dB(A) über den Grenzwerten 
der 16. BImSchV und um 5 bis 6 dB(A) über den „Lärmsanierungswerten“. Gesunde Wohn-
verhältnisse liegen hier sicher nicht mehr vor. Schallschutzmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. Dies wird damit begründet, dass die Bahnhofstraße keine wesentliche Änderung i. S. d. 
16. BImSchV erfährt und somit die Grenzwerte dieser Verordnung nicht gelten. Nach § 1 
Abs. 2 letzter Satz der 16. BImSchV ist eine Änderung eines Verkehrsweges auch dann we-
sentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden 
Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen 
erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird. Dieser Fall könnte hier vorliegen, da der erhebli-
che bauliche Eingriff die Errichtung des Bahnhofskreisels bzw. der Rückbau des Kreisels am 
Luitpoldpark darstellen könnte. 
 
Aber auch wenn der erhebliche bauliche Eingriff verneint werden müsste, kann nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 1995, Az. BVerwG 4 C 9.95 (sog. A 99-
Urteil) eine „Berechnung der Lärmbeeinträchtigung nach Maßgabe eines Summenpegels 
geboten sein, wenn der neue oder der zu ändernde Verkehrsweg (hier Ottostraße) im Zu-
sammenwirken mit vorhandenen Vorbelastungen anderer (nicht geänderter) Verkehrswege 
(hier Bahnhofstraße) insgesamt zu einer Lärmbelastung führt, die mit Gesundheitsgefahren 
oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist.“ (s.S.15 ff). Bei den prog-
nostizierten Beurteilungspegeln scheinen diese Voraussetzungen gegeben zu sein. Unter 
diesem Gesichtspunkt würde beiderseits der Bahnhofstraße ein Anspruch auf Lärmschutz 
bzw. Lärmsanierung bestehen. 
 
Für den südlichen Bereich der Bahnhofstraße (Luitpoldpark) wären unabhängig vom Anwen-
dungsbereich der 16. BImSchV auf jeden Fall passive Schallschutzmaßnahmen einzuplanen 
(für den Fall von Um- oder Ersatzbauten), da dieser Bereich innerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes liegt und allein nach Bauplanungsrecht den Anforderungen des Im-
missionsschutzes Rechnung getragen werden muss. 
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Luftreinhaltung 
 
Wie bereits in den Vorgesprächen dargelegt ist bei den relativ hohen Verkehrsbelastungen 
die lufthygienische Situation anhand der Vorgaben der 22. BImSchV ( v. a. Feinstaubprob-
lematik !!) zu prüfen. Diese Prognose liegt noch nicht vor und ist unbedingt erforderlich. Soll-
ten sich Überschreitungen der Grenzwerte, z.B. im Bereich der stark frequentierten Bahnhof-
straße ergeben, wäre die Planung in ihren Grundsätzen berührt. 
 
Zusammenfassende Beurteilung 
 
Mit der Bewältigung der Lärmsituation besteht weitgehend Einverständnis. Es sollte noch 
klargestellt werden, ob außerhalb des Planungsgebietes im Bereich nordwestlich der Otto-
/Glückstraße Anspruch auf Lärmschutz besteht. Weiterhin sollte die Lärmsituation in der 
Bahnhofstraße unter den oben dargelegten Gesichtspunkten nochmals intensiv erörtert und 
Schallschutzmaßnahmen eingeplant werden. Die lufthygienische Situation ist noch durch ein 
entsprechendes Gutachten zu untersuchen. 
 
 
 
Landratsamt Ostallgäu 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Marktoberdorf, 18.08.2005 
 
 
Lärmschutz 
 
Immissionssituation 
 
Wie bereits in der Stellungnahme vom 27.06.05 ausgeführt, wirft die Planung eine Reihe von 
schalltechnischen Problemen auf, die auf der Grundlage des Gutachtens der Fa. hoock far-
ny ingenieure vom 05.07.2005 bewältigt werden sollen. Für die schützenswerten Gebäude 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind mit Ausnahme der Gebäude-
fassaden südlich der Bahnhofstraße Schallschutzmaßnahmen als textliche Festsetzungen in 
die Satzung sowie in die Planzeichnung des Bebauungsplanentwurfes aufgenommen wor-
den. Die vom Straßenverkehrslärm betroffenen Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs 
sind – soweit die Voraussetzungen des § 1 der 16. BImSchV gegeben (Bau oder wesentliche 
Änderung von Straßen) und die Immissionsgrenzwerte überschritten sind – gemäß der 24. 
BImSchV mit Schallschutzmaßnahmen auszustatten. In diesem Fall kann der erforderliche 
Schallschutz außerhalb des Bauleitplanverfahrens geregelt werden. Sind allerdings Gebäude 
betroffen, die aufgrund des fehlenden erheblichen baulichen Eingriffs in die Straße keinen 
Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen nach der 16. BImSchV haben, müsste der erforderli-
che Schallschutz im Bebauungsplan geregelt werden, da er durch diesen ausgelöst wird. 
Dies betrifft vor allem die Gebäude nördlich der Bahnhofstraße, da ein erheblicher baulicher 
Eingriff bei der Bahnhofstraße verneint wird. Allerdings müsste dann der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes auf diese Grundstücke ausgedehnt werden. 
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Beurteilung durch die untere Immissionsschutzbehörde 
 
Als äußert problematisch wird nach wie vor die Situation beidseitig der Bahnhofstraße gese-
hen. Im Endausbau (PF 4) treten dort Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche von tags-
über 77 dB(A) und nachts 68 dB(A) auf. Die Beurteilungspegel werden im Vergleich zum 
Bestand um 5 dB(A) angehoben. Die Beurteilungspegel liegen um 13 bis 14 dB(A) über den 
Grenzwerten der 16. BImSchV und um 5 bis 6 dB(A) über den „Lärmsanierungswerten“. Ge-
sunde Wohnverhältnisse liegen hier sicher nicht mehr vor. Für die Bebauung südlich und 
nördlich der Bahnhofstraße werden mangels eines „erheblichen baulichen Eingriffs“ keine 
Schallschutzmaßnahmen ergriffen. Wie bereits in der Stellungnahme vom 27.06.05 darge-
legt sind für den südlichen Bereich der Bahnhofstraße (Luitpoldpark) unabhängig vom An-
wendungsbereich der 16. BImSchV auf jeden Fall passive Schallschutzmaßnahmen einzu-
planen (für den Fall von Um- oder Ersatzbauten), da dieser Bereich innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplanes liegt und allein nach Bauplanungsrecht den Anforderungen 
des Immissionsschutzes Rechnung getragen werden muss. 
 
Für den Bereich nördlich der Bahnhofstraße bieten sich zwei Alternativen an. Entweder es 
wird aufgrund eines erheblichen baulichen Eingriffs Schallschutz nach der 16. BImSchV ge-
währt (Bau oder wesentliche Änderung von Straßen) oder der Schallschutz wird im Bebau-
ungsplan geregelt, was eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf die betroffenen 
Grundstücke erfordern würde.  
 
Eine planbedingte Anhebung des Beurteilungspegels des Verkehrslärms in der Bahnhofstra-
ße ohne mit entsprechenden Schallschutzmaßnahmen beidseits der Straße zu reagieren 
kann aus der Sicht des Immissionsschutzes nicht akzeptiert werden. 
 
 
Luftreinhaltung 
 
Die lufthygienische Situation wurde zwischenzeitlich im Gutachten der Fa. hoock farny in-
genieure vom 05.07.05 untersucht. Das Gutachten kommt im Wesentlichen zu folgenden 
Ergebnissen: 
Stickstoffdioxidbelastung (NO2) 
 
Der Immissionsgrenzwert für den Jahresmittelwert wird bereits durch die bestehende Situa-
tion in der Luitpoldstraße und in der Bahnhofstraße überschritten, wobei in der Luitpoldstraße 
wesentlich höhere Immissionswerte auftreten als in der Bahnhofstraße. Im Planungsfall tre-
ten in der Luitpoldstraße keine Überschreitungen mehr auf, dagegen kommt es in der Bahn-
hofstraße durch die Verkehrszunahme zu höheren Überschreitungen als bisher. 
 
Auch für den Stundenmittelwert werden im Bestand in der Luitpoldstraße und in der Bahn-
hofstraße mehr als die 18 erlaubten Überschreitungen prognostiziert. Im Planungsfall treten 
voraussichtlich nur noch in der Bahnhofstraße mehr als die erlaubten Überschreitungen auf. 
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PM 10-Belastung (Feinstaub) 
 
Der Immissionsgrenzwert für den Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wird 
nach dem vorliegenden Gutachten an keiner Straße im Geltungsbereich überschritten.  
 
Der Grenzwert für den Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter wird die erlaub-
ten Überschreitungen von 35 mal im Jahr im Bestand sowohl in der Luitpoldstraße als auch 
in der Bahnhofstraße übertreffen. Im Planungsfall werden in der Luitpoldstraße keine Über-
schreitungen mehr auftreten. In der Bahnhofstraße wird dagegen die Überschreitungshäufig-
keit zunehmen und etwa mit 80 pro Jahr prognostiziert. 
 
Bei den anderen Luftschadstoffen, wie Schwefeldioxid und Benzol werden keine Überschrei-
tungen festgestellt. 
 
Insgesamt gesehen werden – ähnlich wie beim Lärm – die Anwohner der Luitpoldstraße ent-
lastet und die Situation in der Bahnhofstraße verschärft. 
 
Beurteilung durch die untere Immissionsschutzbehörde 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte die Auf-
stellung eines Luftreinhalteplanes nach § 47 Abs. 1 BImSchG erfordert, welcher die erforder-
lichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festlegt. Sicher-
lich müssen die Prognosen durch Messungen verifiziert werden. Die untere Immissions-
schutzbehörde ist gehalten, Bereiche in denen mit Überschreitungen der Luftgrenzwerte zu 
rechnen ist, der zuständigen Behörde (Landesamt für Umweltschutz) mitzuteilen. Die Prob-
lematik des Bebauungsplanes liegt nun darin, dass sowohl im Bestand als auch im Pla-
nungsfall mit Grenzwertüberschreitungen zu rechnen ist und somit keine Lösung sondern nur 
eine Verlagerung des Schadstoffproblematik von der Luitpoldstraße in die Bahnhofstraße 
stattfindet. Der Bebauungsplan sollte aber aufzeigen wie diese Problematik gelöst wird bzw. 
welche Maßnahmen getroffen werden, um künftig eine Überschreitung der Grenzwerte zu 
vermeiden.  
 
Zusammenfassende Beurteilung 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen in der vorliegenden Fassung erhebliche Bedenken. Die 
Lärmsituation beiderseits der Bahnhofstraße ist nicht ausreichend berücksichtigt bzw. es 
werden keine Schallschutzmaßnahmen getroffen. Ebenso ist die lufthygienische Situation 
problematisch. Es wird nicht aufgezeigt, durch welche Maßnahmen künftig die Immissions-
grenzwerte eingehalten werden können. Es wird dringend gebeten, den Bebauungsplan in 
dieser Hinsicht zu ergänzen.  
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Kempten, 06.06.05 
 
 
Hinweise zur Abwasserbeseitigung 
 
Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt im modifizierten Mischsystem zur Kläranlage des 
AZV Füssen. 
 
Um das Mischsystem zu entlasten, soll wenig verschmutztes Niederschlagswasser von 
Dachflächen, Grundstückszufahrten und Wohnstraßen soweit möglich breitflächig zur  
Versickerung gebracht werden. 
 
 
 
 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
München, 11.08.2005 
 
Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sollten in der Nähe von Denkmälern nicht generell 
zulässig sein. Holz-Alu-Konstruktionen sollten bei Fenstern und Türen ebenfalls nicht 
generell zulässig sein. 
Das Landesamt hat erhebliche Bedenken gegen das Errichten einer Lärmschutzwand an der 
Ottostraße. Die weiteren geplanten Lärmschutzvorkehrungen betreffen auch Baudenkmäler 
bzw. deren Nähe. Sie sind mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Einzelnen 
abzustimmen. 
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Rechtsanwälte Wendler Tremmel 
München, 19.08.2005 
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